
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/9/13 7Ob104/67,
8Ob537/80, 7Ob1564/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1967

Norm

ZPO §514 B

Rechtssatz

Das Rekursinteresse der beklagten Partei ist zu bejahen, wenn die zweite Instanz an die Stelle der das

Feststellungsbegehren mangels Vorliegens eines Feststellungsinteresses zurückweisenden Entscheidung der ersten

Instanz eine Entscheidung setzt, mit der das Feststellungsbegehren - ohne auf das Feststellungsinteresse einzugehen -

mangels Zulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen wird.

Entscheidungstexte

7 Ob 104/67

Entscheidungstext OGH 13.09.1967 7 Ob 104/67

8 Ob 537/80

Entscheidungstext OGH 20.11.1980 8 Ob 537/80

Vgl auch; Beisatz: Rechtsmittellegitimation einer Partei, deren Standpunkt durch rekursgerichtliche Aufhebung

des erstinstanzlichen Beschlusses als nichtig, nicht mehr Rechnung getragen wird. (T1)

7 Ob 1564/93

Entscheidungstext OGH 30.06.1993 7 Ob 1564/93

Vgl auch
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